
Was hat es mit dem kommunalen
Finanzausgleich auf sich?

Er regelt die Finanzbeziehungen zwi-
schen dem Land und den Kommunen.
Fast 60 Prozent der kommunalen Ein-
nahmen sind Landeszuweisungen. Zu-
dem finanzieren sich die Kommunen zu
rund 25 Prozent aus eigenen Steuer-
einnahmen und zu 15 Prozent aus Ein-
nahmen aus Verwaltung und Betrieb.
Fast 3,4 Milliarden Euro fließen jährlich
vom Land in die Kommunen, davon
fast zwei Milliarden Euro im Rahmen
des kommunalen Finanzausgleichs. 

Der kommunale Finanzausgleich
ist also kein politischer Gnadenakt.

Er ist Verfassungsauftrag. Das Land
muss für eine angemessene bedarfs-
orientierte Finanzausstattung sorgen.
Dies hat der Thüringer Verfassungsge-
richtshof 2005 bekräftigt. Und weil
eben die eigenen Einnahmen nicht
ausreichen, um alle notwendigen Aus-
gaben der Kommunen zu finanzieren,
muss das Land den erforderlichen Aus-
gleich schaffen. Dieser wird als vertika-
ler Finanzausgleich bezeichnet. Das
Land kann aber von den Kommunen
fordern, dass sie ihre Einnahmemög-
lichkeiten auch ausschöpfen. 

Wo liegt der große Streit zwi-
schen Land und Kommunen?

Der liegt bei der Bedarfsermittlung.
Die kommunalen Spitzenverbände in
Thüringen fordern 200 Millionen Euro
im Jahr mehr als bisher in Aussicht ge-
stellt wurde. Die Bedarfsermittlung ist

ser sogenannte „horizontale Finanz-
ausgleich“ hat seine verfassungsrecht-
liche Begründung in der Sicherung
gleichwertiger Lebensverhältnisse im
gesamten Bundesland. 

Wie setzen sich die Zuweisungen
zusammen?

Im kommunalen Finanzausgleich
gibt es allgemeine Zuweisungen (ohne
Zweckbindungen), besondere Zuwei-
sungen (mit Zweckbindung für einen
Aufgabenbereich) und Zuweisungen
auf Antrag mit konkreter Zweckbin-
dung (Fördermittel und Bedarfszuwei-
sungen). Diese drei Grundformen der
Zuweisungen im kommunalen Finanz-
ausgleich gibt es sowohl für laufende
als auch für investive Zwecke. Auf all-
gemeine und besondere Zuweisungen
besteht ein Rechtsanspruch. Kommu-
nale Eigenanteile sind nicht erforder-
lich und es gibt auch kein Antrags-, Be-
willigungs- und Verwendungsnach-
weisverfahren. Für die Fördermittel
und die Bedarfszuweisungen gibt es
keinen Rechtsanspruch. Hier sind kom-
munale Eigenmittel der Regelfall und
es gibt ein Antrags-, Bewilligungs- und
Verwendungsnachweisverfahren. 

Warum sind die allgemeinen Zu-
weisungen so wichtig?

Hier handelt es sich um die soge-
nannten Schlüsselzuweisungen. Die
Bedarfsermittlung erfolgt einwohner-
und aufgabenbezogen. Der Einwohner-
bezug folgt dem so genannten zentra-
len-Orte-Konzept. Je größer eine Kom-

Der kommunale Finanzausgleich 
- wie ist er zu verstehen? 
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aber nur ein Überprüfungselement im
Rahmen des so genannten Partner-
schaftsmodells, das den Kern des
kommunalen Finanzausgleichssystems
bildet. Das Partnerschaftsmodell soll
sichern, dass sich die Einnahmen des
Landes und der Kommunen unter Be-
rücksichtigung der Aufgabenzuständig-
keiten in gleichem Maße entwickeln.
2013 hat der Landtag mit den Stim-
men von CDU und SPD entschieden,
dass 36,47 Prozent der Gesamtsteuer-
einnahmen des Landes und der Kom-
munen als Finanzausgleichsmasse an
die Kommunen fließen. Die rot-rot-grü-
ne Regierungskoalition in Thüringen
hat die Finanzausgleichsmasse für
2016/17 mit jährlich mindestens 1,9
Milliarden Euro festgelegt. Mit dieser
Summe werden die Vorgaben des Part-
nerschaftsmodells umgesetzt. 

Wie wirkt der kommunale Finanz-
ausgleich?

Das ist umstritten. Auch deshalb gab
es in der Vergangenheit immer wieder
kommunale Hilfsprogramme. Trotz der
Hilfsprogramme hatte 2014 fast jede
zehnte Gemeinde keinen Haushalt.
Fast jede fünfte Gemeinde war und ist
in der Haushaltskonsolidierung. Rot-
Rot-Grün will ab 2016 den Finanzaus-
gleich grundsätzlich reformieren. Der
kommunale Finanzausgleich hat aber
auch noch eine weitere Funktion. Weil
die Steuerkraft der Kommunen und der
Aufgabenkatalog unterschiedlich sind,
muss es hier zwingend einen Ausgleich
zwischen den Kommunen geben. Die-

Mit dem jetzt vorgestellten Ent-
wurf eines Windenergieerlasses
„wird eine Lücke geschlossen, die
von den Vorgängerregierungen
von Rot-Rot-Grün sträflich ver-
nachlässigt wurde, vor allem we-
gen des ideologischen Wider-
stands der CDU gegen Windkraft
und eine Energiewende“, so der
energiepolitische Sprecher der
Linksfraktion Steffen Harzer. 

Mit Verweis auf die  Unkenrufe
der Opposition betonte er, dass
mit dem Erlass nicht nur bauge-
setzliche, sondern auch weiterge-
hende Aspekte abgedeckt wer-
den. Der Spielraum, etwas für die
Energiewende zu tun, wird deut-
lich größer. Zudem werde Bürger-
beteiligung nicht nur ermöglicht,
sondern sie sei ausdrücklich er-
wünscht. Und schließlich könne
von einem gefürchteten Raubbau
am Wald zugunsten von Windrä-
dern keine Rede sein. „Vielmehr
wird eine ganze Reihe von Aus-
nahmen wie ‚harte Tabuzonen‘ de-
finiert. In geschützten Gebieten
wird es kein Windrad geben.“     

Windenergie-Erlass Fraktionsarbeitskreis in der Landesvertretung und im Bundestag

Knapp zwei Tage weilte der Arbeits-
kreis Inneres und Kommunales der Thü-
ringer Landtagsfraktion DIE LINKE für
einen Arbeitsbesuch in Berlin, auf dem
Programm Gespräche in der Landesver-
tretung des Freistaates und im Deut-
schen Bundestag. 

Die Landesvertretung des Freistaates
Thüringen in Berlin, ihre Arbeitsweise
und Funktion, standen zunächst im
Blickpunkt. Empfangen wurden die Ab-
geordneten und Mitarbeiter der Thürin-
ger Linksfraktion  vom dortigen Haus-
herrn, Staatssekretär für Medien und
Bevollmächtigter des  Freistaates beim
Bund, Malte Krückels (LINKE). Dieser er-
läuterte sowohl den personellen Aufbau
der Landesvertretung wie auch die kom-
plizierten und sehr detaillierten Abstim-
mungsprozesse, welche im Zusammen-
hang mit Sitzungen des Bundesrates
stattfinden. 

Die Landesvertretung ist letztlich die
Schaltstelle in Berlin, welche Landes-
und Bundespolitik koordiniert. Neben
klassischer Lobbyarbeit für den Frei-
staat werden hier die Arbeit im Bundes-
rat und seinen Ausschüssen vorbereitet.
Höhepunkt war der Besuch der zeit-
gleich stattfindenden Pressekonferenz
des Ministerpräsidenten Bodo Rame-

low, welcher gemeinsam mit Matthias
Platzeck, Bahnvorstand Ulrich Weber
und dem GdL-Vorsitzenden Klaus Wesel-
sky die Ergebnisse der erfolgreichen
Schlichtung im Bahnkonflikt vorstellte.
Übrigens: Wer eine Besonderheit des
Hauses kennenlernen möchte, muss
sich in den Keller begeben, in dem sich
die historisch gestaltetet Thüringenstu-
be befindet. 

Im Bundestag stand ein Gespräch mit
der Thüringer Bundestagsgruppe der
Fraktion DIE LINKE auf dem Programm.
Die fünfköpfige Gruppe wurde vom Bun-
destagsabgeordneten Ralph Lenkert
vertreten, welcher gleichzeitig als Spre-

cher der Gruppe fungiert (s. Foto). Hier
ging es insbesondere um einen Informa-
tionsaustausch über aktuelle Themen,
welche in den beiden Parlamenten auf
der Agenda stehen und Möglichkeiten
der themenorientierten Zusammenar-
beit zwischen den Thüringer Bundes-
tagsabgeordneten und der Landtags-
fraktion.  Die Themenpalette war dabei
breit und reichte von der fehlenden
Windschutzanlage an der A 71 an der
„Zahmen Gera“ über Umsatzsteuer-
pflicht bei Löschwasserentnahme bis
zum gerade im Bundestag zur Debatte
stehenden Elektrogerätegesetz. 

Matthias Gärtner 

mune ist, umso höher wird der Finanz-
bedarf unterstellt. Dazu werden der
realen Einwohnerzahl fiktive Einwoh-
ner hinzugerechnet (so genannte „Ein-
wohnerveredelung“). 

Bestimmte Einwohnergruppen wer-
den gesondert berücksichtigt, wenn
diese zusätzliche Bedarfe erzeugen
(z.B. Kinder unter sechs Jahren, Be-
darfsgemeinschaften im Bereich SGB
II, Schüler). Es gibt aber auch einen
Flächenansatz, um besondere Aufwen-
dungen (z.B. beim Schülerverkehr) zu
berücksichtigen. Dem aus diesem Ver-
fahren ermittelten Bedarf (2015 sind
das 616 Euro pro fiktiven Einwohner)
wird die Steuerkraft der Kommune ge-
genüber gestellt. Das tatsächliche
Steueraufkommen wird bei den Real-
steuern (Grundsteuer A und B, Gewer-
besteuer) auf landeseinheitliche Hebe-
sätze fiktiv berechnet.

Die Differenzen zwischen den ermit-
telten Bedarf und der Steuerkraft wer-
den durch Schlüsselzuweisungen aus-
geglichen. Der Ausgleichsmaß beträgt
80 Prozent. Gemeinden, deren Steuer-
kraft über dem ermittelten Bedarf
liegt, müssen eine sogenannte Finanz-
ausgleichsabgabe (umgangssprachlich
„kommunale Reichensteuer“) zahlen.
In Thüringen betrifft das rund 50 Ge-
meinden. Beim Landesverfassungsge-
richt sind hierzu gegenwärtig Klagen
anhängig. Bei der Berechnung der
Schlüsselzuweisungen der Landkreise
tritt an die Stelle der Steuerkraft die
Umlagekraft der kreisangehörigen Ge-
meinden.                                            


